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6 C .  Eingereichte Interpellation Gfeller Markus (FDP) und Mitunterzeichnende vom 14. Dezember 2015 betreffend 

finanzielle Unterstützung der Alten Mühle 

Interpellationstext: 

"Finanzielle Unterstützung der Alten Mühle 

Grundlage der Interpellation: Seit der Schliessung des Restaurants wird die Alte Mühle, Langenthal, zur Zeit in 

einer Art Notmodus für das Publikum offengehalten. Nach dem Wegfall des dritten Vertragspartners (Wirt des 

Restaurants Alte Mühle) und dem Beschluss des Stadtrates vom 17. August 2015 (Auflösung der Stiftung vo-

rantreiben) haben sich die Rahmenbedingungen entscheidend geändert. 

Begründung: Damit die Auflösung der Stiftung Mühle vorangetrieben werden kann, und um den Hand-

lungsspielraum der Stadt zu optimieren, sollen nachfolgende Fragen geklärt werden: 

1. Wie weit bestehen zu Lasten der Stadt vertragliche Verpflichtungen zum Unterhalt und/oder Betrieb der 

Alten Mühle? 

2. Auf welchen Zeitpunkt können diese vertraglichen Verpflichtungen frühestens gekündet werden - insbe-

sondere unter dem Aspekt, dass nicht mehr alle Vertragspartner vorhanden sind? 

3. Ist die Stiftung Mühle auf Grund ihrer Vermögens- oder Liquiditätslage auf finanzielle Zuwendungen der 

Stadt angewiesen? 

4. Ist der Gemeinderat bereit, der Stiftung Mühle nur noch die auf Grund vertraglicher, unkündbarer Grund-

lagen geschuldeten Beiträge zu Lasten der Stadt zu überweisen und weitere Geldzuwendungen im Rahmen 

von Darlehen zu gewähren? 

Im Voraus besten Dank für die kompetente und umfassende Beantwortung meiner Fragen." 

           Markus Gfeller und Mitunterzeichnende 

Die Beantwortung der Interpellation erfolgt gemäss Art. 38 Abs. 3 Geschäftsordnung des Stadtrates1 
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____________________ 

1  Art. 38 Geschäftsordnung des Stadtrates (Interpellation) 
3 Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation bis zur übernächsten Ratssitzung. Die Stadtratspräsidentin bzw. der Stadtrats-

präsident kann die Antwortfrist angemessen verlängern. 


